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Dienstvereinbarung über berufliche Weiterbildung 
der Mitarbeiter/innen
Inkrafttreten: 10.09.1986 
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§ 1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiter/innen im Sinne des § 3 Abs. 1 
Bremisches Personalvertretungsgesetz (BremPVG)1

§ 2 Ziele der beruflichen Weiterbildung

(1) Die berufliche Weiterbildung soll den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern der Freien 
Hansestadt Bremen ermöglichen, ihre beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten zu 
erhalten und zu erweitern sowie der technischen und gesellschaftlichen Entwicklung 
anzupassen. Berufliche Weiterbildung soll zur beruflichen Förderung und Mobilität, zum 
beruflichen Aufstieg und zur persönlichen Entfaltung der Mitarbeiter/innen beitragen und 
insbesondere der Förderung benachteiligter Beschäftigtengruppen dienen.

(2) Durch die berufliche Weiterbildung sollen die Leistungen der Verwaltung verbessert 
und die bürgernahe Aufgabenerfüllung gefördert werden. Die Mitarbeiter/innen sollen in 
die Lage versetzt werden, ihre berufliche Tätigkeit als Teil der gesellschaftspolitischen 



Seite 2 von 6

Gesamtaufgabe der Verwaltung zu erkennen und dieser Einsicht entsprechend zu 
handeln.

(3) Die beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen sollen sich auch auf die Befähigung zur 
Beteiligung im Prozeß der Gestaltung von menschengerechter Arbeit und Technik 
beziehen.

§ 3 Berufliche Weiterbildung als Aufgabe der Verwaltung

(1) Der Senat der Freien Hansestadt Bremen fördert die berufliche Weiterbildung seiner 
Mitarbeiter/innen durch eigene berufsbegleitende Veranstaltungen. Die Mitarbeiter/innen 
können zu Veranstaltungen anderer Träger entsandt werden, wenn diese Veranstaltungen 
den Zielen dieser Dienstvereinbarung entsprechen und die Freie Hansestadt Bremen 
keine gleichwertigen Maßnahmen anbietet.

(2) Die betroffenen Mitarbeiter/innen sind rechtzeitig über die geplanten Maßnahmen zu 
unterrichten und über die Möglichkeiten und Voraussetzungen ihrer Teilnahme zu beraten. 
Die Vorgesetzten haben die Mitarbeiter/innen zur beruflichen Weiterbildung zu motivieren 
und zu gewährleisten, daß die Mitarbeiter/innen an entsprechenden Maßnahmen 
teilnehmen können.

(3) Die Mittel für die berufliche Weiterbildung werden zur Verfügung gestellt.

§ 4 Arbeitsplatzbezogene Einarbeitung und Unterweisung

Insbesondere Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die von technischen und organisatorischen 
Maßnahmen im Sinne von § 1 der Dienstvereinbarung zur Sicherung der Arbeitsplätze und 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter/innen bei einem Personalausgleich betroffen sind, wird 
ausreichend Zeit und Gelegenheit gegeben, sich in das neue oder veränderte 
Aufgabengebiet einzuarbeiten. Die Einarbeitung wird durch sachkundige Unterweisung 
durch die/den zuständige/n Vorgesetzte/n unterstützt. Mitarbeiter/innen, die 
Vorgesetztenfunktionen wahrnehmen sollen, sind auf diese Aufgabe vorzubereiten.

§ 5 Arten der beruflichen Weiterbildung

(1) Die berufliche Weiterbildung wird als Einführungsfortbildung, Anpassungsfortbildung, 
Förderungsfortbildung und Umschulung durchgeführt.

(2) Die Einführungsfortbildung soll die Einarbeitung am Arbeitsplatz für neueingestellte 
Beschäftigte und Nachwuchskräfte ergänzen. Die Mitarbeiter/innen sollen die besonderen 
Aufgaben und Strukturen ihrer Behörde sowie deren Arbeitsweise und die hierfür 
erforderlichen Arbeitstechniken kennenlernen.
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(3) Für Mitarbeiter/innen, bei denen sich im gegenwärtigen Aufgabengebiet die 
Anforderungen verändern oder denen aufgrund von Umsetzungen und Versetzungen ein 
neues Aufgabengebiet übertragen wird, werden Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die 
sie rechtzeitig und umfassend auf die Anforderungen ihres veränderten bzw. neuen 
Aufgabengebiets vorbereiten.

Ziel dieser Fortbildungsmaßnahmen ist die Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie der Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel des Aufgabengebiets. Soweit in 
diesem Aufgabengebiet neue Technologien eingesetzt werden, sind neben den 
arbeitsplatzbezogenen Grundkenntnissen auch Einsichten in die Wirkungsweise 
entsprechender Systeme im betrieblichen Zusammenhang, ihre Gestaltbarkeit und die 
Perspektiven ihrer Entwicklung sowie des Datenschutzes zu vermitteln 
(systemunabhängige Qualifikation).

Dabei sind die Mitarbeiter/innen auch mit den Möglichkeiten der menschengerechten 
Gestaltung des Arbeitsplatzes und anderen Problemen im Zusammenhang mit 
Informationstechnologien, wie z. B. Rationalisierungsfolgen, eingehend vertraut zu 
machen.

(4) Die Maßnahmen zur Förderung der Mobilität dienen der beruflichen Weiterentwicklung 
insbesondere von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, deren Arbeitsplätze im Rahmen von 
organisatorischen und technologischen Maßnahmen im Sinne von § 1 der 
Dienstvereinbarung zur Sicherung der Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter/innen bei einem Personalausgleich mittel- und langfristig einer Veränderung 
unterworfen sind. Ebenso sind die Mitarbeiter/innen zu fördern, deren berufliche 
Weiterentwicklung wegen fehlender aufgabenspezifischer Grundqualifikationen 
eingeschränkt ist. Ziel dieser Maßnahme ist der Erwerb von beruflichen 
Grundqualifikationen durch problemorientierte Vermittlung und Vertiefung von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich an der Aufgaben- und 
Personalentwicklung der bremischen Verwaltung orientieren.

(5) Soweit eine Umsetzung oder Versetzung erforderlich und der Erwerb der für das neue 
Aufgabengebiet erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch 
Anpassungsfortbildung nicht möglich ist, werden Umschulungsmaßnahmen angeboten, 
die den betroffenen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern die Befähigung für die Wahrnehmung 
einer anderen, gleichwertigen oder höherwertigen Berufstätigkeit vermitteln. Zur Vertiefung 
und Erweiterung der erworbenen Kenntnisse und zur Bewältigung der sich aus der Praxis 
am Arbeitsplatz ergebenden Probleme sind Fortbildungsmaßnahmen für die umgeschulten 
Mitarbeiter/innen anzubieten (Praxisanleitung).

§ 6 Organisation und Durchführung
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(1) Die für die berufliche Weiterbildung zuständigen Stellen fassen für ihren Bereich die 
einzelnen Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung zu einem mindestens halbjährigen 
Programm zusammen und machen sie dem Teilnehmerkreis bekannt. In diesem 
Programm sind das Thema, der Veranstalter, die Lernziele und Lerninhalte, die Zielgruppe 
sowie Termin und Ort der Veranstaltungen aufzuführen.

(2) Planung, Durchführung und Auswertung der Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 
sollen den jeweils neuesten Erkenntnissen der Erwachsenenbildung angepaßt werden. 
Dieses gilt auch für die Veranstaltungsformen und die Lehrmethoden. Mitarbeiter/ 
innenintensive Formen sind zu bevorzugen. Die Dozentinnen/Dozenten sollen fachkundig 
und pädagogisch geeignet sein.

§ 7 Mitbestimmung der Personalräte

(1) Bei der Senatskommission für das Personalwesen wird eine „Kommission für 
berufliche Weiterbildung in der bremischen Verwaltung“ eingesetzt. Der Kommission 
gehören jeweils drei vom Gesamtpersonalrat und von der Senatskommission für das 
Personalwesen zu benennende Vertreter/innen an. Den Vorsitz hat ein/e Vertreter/in der 
Senatskommission für das Personalwesen. Aufgabe der Kommission ist es, insbesondere 
die politischen Entscheidungen über die Weiterentwicklung des öffentlichen 
Dienstleistungsangebots und die durch organisatorische und technologische 
Veränderungen bedingte Personalentwicklung auszuwerten und daraus den Bedarf an 
Weiterbildungsmaßnahmen zu ermitteln und entsprechende Programmschwerpunkte zu 
beraten.

(2) Die Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung unterliegen der Mitbestimmung gemäß 
§§ 52 ff. BremPVG.

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen

(1) Der/die Mitarbeiter/in hat unter der Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
Kapazitäten und der dienstlichen Belange einen Anspruch auf Teilnahme an Maßnahmen 
der beruflichen Weiterbildung.

(2) Der/die Mitarbeiter/in ist nach der Veränderung der Anforderungen am Arbeitsplatz 
oder nach einer Umsetzung/Versetzung verpflichtet, sich in das neue Aufgabengebiet 
einzuarbeiten und an den notwendigen Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Eine 
Teilnahme darf nicht gefordert werden, wenn sie dem/der Mitarbeiter/in aufgrund der 
bisherigen Tätigkeit, des Alters, einer Behinderung oder eines anderen triftigen Grundes 
nicht zumutbar ist.



Seite 5 von 6

1)

(3) Die Teilnahme an den Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung gilt als Dienst. Durch 
die Teilnahme entsteht jedoch keine Mehrarbeit, d. h. insbesondere, daß dadurch 
Arbeitszeit nicht vor- oder nachgeholt werden kann. Mit der Teilnahme an ganztägigen 
Veranstaltungen und externen Wochenseminaren gilt die regelmäßige tägliche Arbeitszeit 
als erfüllt. Bei Maßnahmen, die weniger als 6 Zeitstunden umfassen, ist ihre tatsächliche 
Dauer auf die regelmäßige tägliche Arbeitszeit anzurechnen. Teilzeitbeschäftigte haben mit 
der Teilnahme an einer Veranstaltung ihre Arbeitszeit abgegolten. In besonderen Fällen, 
insbesondere bei längerfristigen Lehrgängen, sind abweichende Regelungen möglich. 
Wird durch eine dienstliche angeordnete Qualifizierungsmaßnahme die durchschnittliche 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit überschritten, ist den Beschäftigten ein 
Freizeitausgleich entsprechend den gesetzlichen oder tarifvertraglichen Regelungen zu 
gewähren.

(4) Bildungsurlaub, Sonderurlaub und Arbeitsbefreiung nach tarifrechtlichen oder 
beamtenrechtlichen Bestimmungen werden auf die Inanspruchnahme von Fortbildung 
nicht angerechnet.

(5) Beamtinnen/Beamten, Angestellten und Arbeiterinnen/Arbeitern werden die Bezüge/ 
Vergütungen/Löhne in bisheriger Höhe weitergezahlt.

(6) Die Freie Hansestadt Bremen übernimmt die Kosten für die Maßnahme einschließlich 
der erforderlichen Lehr- und Lernmittel. Sonstige Aufwendungen sind im Rahmen des 
geltenden Reisekostenrechts zu ersetzen. Für die Teilnahme an verwaltungseigenen 
auswärtigen Seminaren, bei denen die Freie Hansestadt Bremen die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung trägt, kann ein Eigenanteil von den Teilnehmerinnen/Teilnehmern 
erhoben werden. In diesen Fällen besteht kein weiterer Anspruch nach dem 
Reisekostenrecht.

(7) Über die Teilnahme an den Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung werden 
Teilnahmebescheinigungen ausgefertigt, wenn mindestens ¾ aller Veranstaltungen 
besucht werden.

§ 9 Inkrafttreten

Diese Dienstvereinbarung tritt am Tage nach Ihrer Unterzeichnung in Kraft.

Bremen, den 9. September 1986

Wedemeier Tilsner
Bürgermeister Vorsitzender des Gesamtpersonalrats

Fußnoten
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Bremisches Personalvertretungsgesetz vom 5. März 1974 (Brem.GBl. S. 131 - 2044- 
a-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. September 1982 (Brem.GBl. S. 245)
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